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OLG Frankfurt ,  19.10.2009 -  20 W 124/2009 

BGB § 899a; GBO § 47 Abs. 2 

Veräußerung durch eine GbR und sonstige Grundbucheintragungen seit Inkrafttreten 
des ERVGBG 

1. Nach § 899a BGB wird im Ergebnis vermutet, dass die GbR ordnungsgemäß vertreten ist, 
wenn diejenigen Personen handeln, die als Gesellschafter im Grundbuch verlautbart sind. 

2. Nach dem Willen des Gesetzgebers findet § 899a BGB auch auf Alteintragungen 
Anwendung, bei denen die Gesellschafter (in gesamthänderischer Verbundenheit) als 
Rechtsinhaber angesehen und dementsprechend gebucht worden sind. 

(Leitsätze durch das DNotI) 

 

 

 

 

 

 

 

 












